
 

 

 

 

 
 

 Seite 1 von 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTRAG 
auf Überwachung des ruhenden Verkehrs im Gemeindegebiet 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Benck, 
 
die SPD-Fraktion beantragt die Überwachung des ruhenden Verkehrs in List.  
 
Ausgangslage/Begründung: 
 
Bislang wird der ruhende Verkehr im Ort nicht überwacht. Verkehrsbehindernde Falschparker 
stellen ein ständiges Ärgernis und teilweise eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer da 
– vor allem für Radfahrer und Fußgänger. Zudem werden einige engere Straßen so zugeparkt, 
dass Löschfahrzeuge der Feuerwehr und Rettungsdienste behindert werden oder nicht passie-
ren können. Auf der letzten Verkehrsschau wurde beschlossen, an zwei Straßenabschnitten ein 
absolutes Halteverbot einzurichten (Dünenstraße und Alte Dorfstraße). Es konnte und kann be-
sichtigt werden, dass solche mechanischen Maßnahmen – das Aufstellen von Schildern – eben 
nichts bringen, wenn die Einhaltung von Verboten nicht kontrolliert und Ordnungswidrigkeiten 
nicht geahndet werden. 
 
Das Thema Verkehrsüberwachung ist in der Vergangenheit mehrfach in Ausschüssen und in 
der Gemeindevertretung behandelt worden. Das Hauptargument gegen eine Überwachung 
waren stets die damit verbundenen Kosten im Zusammenspiel mit geringen Einnahmen für die 
Gemeinde. Diese würden zum Beispiel nicht anfallen, wenn die Überwachung zielgerichtet 
durch vorhandenes Personal erfolgt. Die Umsetzung der Überwachung ist so kostenneutral 
oder sogar gewinnbringend möglich.  
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Beschlussvorschlag: 
 
1. Es wird beschlossen, den ruhenden Verkehr im Gemeindegebiet zumindest in der Hauptsai-
son (Vorschlag: vom 15. Mai bis 15. September) zu überwachen.  
 
2. Der Bürgermeister wird beauftragt in Absprache mit den Betriebsleitern/Vorarbeitern der 
Gemeinde/des Kurbetriebs zu evaluieren, wie und ob diese Überwachung mit vorhandenem 
Personal umgesetzt werden kann. Der Bürgermeister informiert den Ausschuss/die Gemeinde-
vertretung auf der nächsten Sitzung über die Ergebnisse.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 


